
 

1

       

LIECHTENSTEIN    

ZWEITER UND DRITTER LÄNDERBERICHT  

unter Artikel 9 des Internationalen Übereinkommens zur 
Beseitigung jeder Form der Rassendiskriminierung  

vom 21. Dezember 1965                     

Vaduz, 23. November 2005 
RA 2005/2686-9732.1/2 



 

2

 
INHALT   

1 ANGABEN ZUM LAND LIECHTENSTEIN 3 

1.1 Land und Leute 3 

1.2 Allgemeine politische Struktur 4 

1.3 Wirtschaftliche und politische Integration 6 

1.4 Wirtschaft 6 

1.5 Allgemeiner gesetzlicher Rahmen, in welchem die Menschenrechte geschützt werden 7 

2 MASSNAHMEN ZUR UMSETZUNG DER CERD-EMPFEHLUNGEN AN 
LIECHTENSTEIN VOM 21.05.2002 (CERD/C/60/CO/7) 9 

2.1 Ausbildung von Staatsbeamten (law enforcement officers) hinsichtlich Rassismusprävention und 
Rassismusbekämpfung (Paragraph 9) 10 

2.2 Weiterführung und Ausweitung der staatlichen Unterstützung von 
Nichtregierungsorganisationen bei ihren Bemühungen um die Integration von Ausländerinnen 
und Ausländern in die Gesellschaft (Paragraph 10) 10 

2.3 Finanzierung von Lehrpersonal und Lehrmaterial für Kurse über Sprache und Kultur des 
Herkunftslandes ausländischer Personen (Paragraph 11) 11 

2.4 Fehlende statistische Daten (Paragraph 12, 13 und 14) 11 

2.5 Informationen über den Nationalen Aktionsplan gegen Rassismus und über weitere Aktivitäten 
zur Umsetzung der Erklärung und des Aktionsprogramms von Durban (Paragraph 15) 12 

2.6 Allgemeine Verbreitung des Konventionstexts und der Abschliessenden Bemerkungen von CERD 
unter der liechtensteinischen Bevölkerung, in der Landesverwaltung und bei den Gerichten und 
der Staatsanwaltschaft (Paragraph 16 und 17) 14 

2.7 Einbindung der Zivilgesellschaft und der Behörden in diesen Bericht (Paragraph 18) 14  



 

3

   
1 ANGABEN ZUM LAND LIECHTENSTEIN   

1.1 Land und Leute  

Geographie 
Das Staatsgebiet des Fürstentums Liechtenstein liegt zwischen der Schweiz und Österreich 
und erstreckt sich über eine Fläche von 160 km2. Liechtenstein besteht aus elf ländlichen 
Gemeinden, wobei die zwei grössten je etwas mehr als 5 000 Einwohner zählen. Ein Viertel 
der Landesfläche befindet sich in der Rheintalebene, während die restlichen drei Viertel auf 
die rheintalseitigen Hanglagen und den inneralpinen Raum fallen. Hauptort und Sitz der 
Landesbehörden ist Vaduz.  

Bevölkerung 
Liechtenstein wies Ende 2004 eine Wohnbevölkerung von 34'600 Personen auf, hat also etwa 
die Grösse einer Kleinstadt. Das Land ist allerdings stark zersiedelt, und die Bevölkerung 
verteilt sich auf elf Gemeinden. 34.3 Prozent der Wohnbevölkerung sind Ausländerinnen und 
Ausländer. Von allen in Liechtenstein wohnhaften ausländischen Staatsangehörigen stammen 
49.8 Prozent aus dem Gebiet des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)1, vor allem aus 
Österreich und Deutschland, sowie 30.5 Prozent aus der Schweiz. Der Anteil der ausländi-
schen Bevölkerung aus Drittländern beträgt entsprechend 19.7 Prozent - unter anderem 7.5 
Prozent aus der Türkei und 4.4 Prozent aus Serbien und Montenegro.  

Bevölkerungsstruktur 
Ende 2004 waren 17.6 Prozent der Bevölkerung weniger als 15 Jahre und 11.1 Prozent über 
65 Jahre alt. Die Lebenserwartung ist in den letzten 30 Jahren stetig gestiegen. Für das Jahr 
2002 lag sie für Frauen durchschnittlich bei 82.1 und für Männer bei 78.7 Jahren2.   

Religion 
Ende 20023 waren 76 Prozent der Gesamtbevölkerung römisch-katholisch, 7 Prozent evange-
lisch und 4.1 Prozent islamisch. 10.8 Prozent der Bevölkerung machte über ihre Konfession 
keine Angaben. 

Die liechtensteinische Verfassung garantiert die Glaubens- und Gewissensfreiheit. Sie 
gewährleistet ausserdem die staatsbürgerlichen und politischen Rechte unabhängig von der 
Konfession. Unter Berufung auf die Religionsfreiheit war bis 2003 eine Abmeldung vom 
Religionsunterricht auf der Sekundarstufe (Oberschule, Realschule und Gymnasium) an den 
öffentlichen Schulen möglich. Seit dem Schuljahr 2003/2004 besteht neu die Möglichkeit in 
den ersten Klassen der Sekundarschulen, zwischen dem Fach Religion und Kultur und 
einem konfessionellen Religionsunterricht (katholisch oder evangelisch) zu wählen. Alle 

                                                

 

1 Der Europäische Wirtschaftsraum wurde von den 15 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie den 
EFTA-Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen gebildet. Seit dem 1. Mai 2004 gehören ihm auch die 10 
neuen EU-Mitgliedsstaaten an. 
2 Auf Grund der Kleinheit des Landes wird die Lebenserwartung in Liechtenstein nicht gemessen. Die angegebe-
nen Zahlen sind der Publikation des Europarates "2004 Recent Demographic Developments in Europe" ent-
nommen. 
3 Seit Ende 2003 wurde in Liechtenstein keine neue Erhebung betreffend Verteilung der verschiedenen Religio-
nen mehr durchgeführt. 
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Schülerinnen und Schüler, die keinen konfessionellen Unterricht besuchen, nehmen am 
Unterricht im Fach Religion und Kultur teil. Ziel des Unterrichts im Fach Religion und 
Kultur

 
ist, dass sich Schülerinnen und Schüler mit dem Thema Religion und deren Bedeu-

tung für das persönliche sowie das gesellschaftliche Leben auseinandersetzen 

 
und dies in 

einer Weise, welche die unterschiedlichen religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen 
respektiert. 

Gemäss Verfassung ist die Römisch-Katholische Kirche Landeskirche Liechtensteins , was 
nicht mit Staatskirche gleichzusetzen ist. Neben der Römisch-Katholischen wird auch die 
Evangelische Kirche vom Staat finanziell unterstützt. Als Folge der Errichtung des Erzbis-
tums Liechtenstein ist zurzeit eine Entflechtung von Staat und Kirche in Überprüfung.  

Sprache 
Gemäss der Liechtensteinischen Verfassung ist die deutsche Sprache die Staats- und Amts-
sprache in Liechtenstein. Als Umgangssprache wird in der Regel ein alemannisch geprägter 
Dialekt des Deutschen gesprochen.   

1.2 Allgemeine politische Struktur  

Staatsform 
Das Fürstentum Liechtenstein ist eine konstitutionelle Erbmonarchie auf demokratischer und 
parlamentarischer Grundlage. Die Staatsgewalt ist im Fürsten und im Volk verankert. Der 
relativ starken Stellung des Fürsten stehen weit reichende direktdemokratische Rechte des 
Volkes gegenüber.  

Gewaltenteilung 
In der dualistischen Staatsform des Fürstentums Liechtenstein ist die Staatsgewalt sowohl im 
Fürsten als auch im Volk verankert. Die Gewaltenteilung ist noch weiter gesichert, indem 
Exekutive (Regierung), Legislative (Landtag) und Judikative (Gerichtswesen) mit jeweils 
eigenen Rechten ausgestattet sind.   

Fürst (Staatsoberhaupt) 
Der Fürst ist Oberhaupt des Staates und vertritt, unbeschadet der erforderlichen Mitwirkung 
der verantwortlichen Regierung, den Staat in allen seinen Verhältnissen gegen auswärtige 
Staaten. Er ernennt auf Vorschlag des Landtags die Mitglieder der Regierung. Ihm obliegt 
auch die Ernennung der Richter, wobei deren Wahl auf Vorschlag eines speziellen Gremiums 
durch den Landtag erfolgt. Wenn erhebliche Gründe es rechtfertigen, kann der Fürst den 
Landtag auflösen und die Regierung absetzen. Dem Fürsten kommt auch das Notverord-
nungsrecht zu. Ferner steht ihm das Recht auf Begnadigung, Milderung und Niederschlagung 
in Strafuntersuchungen zu. Jedes Gesetz bedarf zu seiner Gültigkeit der Sanktion des Fürsten. 
Der Fürst ist bei der Ausübung seiner Befugnisse an die Bestimmungen der Verfassung 
gebunden.  

Landtag (Parlament) 
Das liechtensteinische Parlament, der Landtag, wird alle vier Jahre gewählt. Der Landtag 
besteht aus 25 Abgeordneten. Sie werden in allgemeinen, gleichen, direkten und geheimen 
Wahlen nach dem Proporzsystem gewählt. In der aktuellen Mandatsperiode (2005-2009) sind 
drei Parteien im Landtag vertreten. Mit 12 Mandaten verfügt die Fortschrittliche Bürgerpar-
tei über die relative Mehrheit. Die Vaterländische Union in Liechtenstein hält 10 Mandate, 
während die Freie Liste mit drei Mandaten vertreten ist. 
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Die wichtigsten Aufgaben des Landtags sind die Mitwirkung an der Gesetzgebung, die 
Zustimmung zu Staatsverträgen, die Bewilligung der staatlichen Finanzmittel, die Wahl der 
Richter auf Vorschlag des Auswahlgremiums und die Kontrolle der Landesverwaltung. Der 
Landtag wählt die Regierung und schlägt sie dem Fürsten zur Ernennung vor. Er kann zudem 
die Absetzung der Regierung veranlassen, wenn diese sein Vertrauen verliert. Der Landtag ist 
beschlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel der Abgeordneten anwesend sind.  

Regierung 
Die Regierung besteht aus fünf Mitgliedern: dem Regierungschef, dem Regierungschef-Stell-
vertreter und drei weiteren Regierungsmitgliedern. Die Regierungsmitglieder werden vom 
Fürsten auf Vorschlag des Landtags ernannt. Die Regierung ist oberste Vollzugsbehörde, 
welcher rund 30 Ämter, verschiedene diplomatische Vertretungen im Ausland, Dienst- und 
Stabsstellen untergeordnet sind. Etwa 50 Kommissionen und Beiräte unterstützen die 
Verwaltungstätigkeit. 

Die Regierung hat Verordnungskompetenz und ist daher auch rechtsetzende Behörde. 
Verordnungen dürfen aber nur auf der Grundlage von Gesetzen und Staatsverträgen erlassen 
werden.  

Gerichtsbarkeit 
Die Gerichtsbarkeit teilt sich auf in die öffentlich-rechtliche (ausserordentliche) Gerichtsbar-
keit und die ordentliche Gerichtsbarkeit. Die öffentlich-rechtliche Gerichtsbarkeit wird durch 
den Verwaltungsgerichtshof und den Staatsgerichtshof ausgeübt. Der Verwaltungsgerichtshof 
ist Beschwerdeinstanz gegen die Entscheidungen und Verfügungen der Regierung oder stell-
vertretender Kommissionen. Zu den Aufgaben des Staatsgerichtshofs gehört insbesondere der 
Schutz der verfassungsmässig garantierten und der in der Europäischen Menschenrechts-
konvention sowie in anderen Menschenrechtsinstrumenten der Vereinten Nationen4 festgehal-
tenen Rechte. Ausserdem prüft er die Verfassungsmässigkeit von Gesetzen und Staatsverträ-
gen sowie die Gesetzmässigkeit von Regierungsverordnungen. 

Die ordentliche Gerichtsbarkeit umfasst die Rechtspflege in Zivil- und Strafsachen. Erste 
Instanz ist das Fürstlich Liechtensteinische Landgericht in Vaduz. Bevor in streitigen Zivil-
verfahren Klage beim Fürstlich Liechtensteinischen Landgericht erhoben werden kann, muss 
am Wohnort des Beklagten ein Vermittlungsverfahren durchgeführt werden. Erst wenn dieses 
scheitert, kann an das Fürstlich Liechtensteinische Landgericht als erste Instanz gelangt 
werden. Die ordentliche Gerichtsbarkeit in der ersten Instanz erfolgt durch Einzelrichter. Die 
zweite Instanz wird durch das Fürstliche Obergericht, die dritte Instanz durch den Fürstlichen 
Obersten Gerichtshof ausgeübt. Beide Gerichte sind Kollegialgerichte.  

Gemeinden 
In Liechtenstein nimmt die Gemeindeautonomie einen wichtigen Platz ein. Der selbstständige 
Wirkungskreis der elf Gemeinden ist in Artikel 110 der Verfassung festgelegt. Die Stimmbe-
rechtigten jeder Gemeinde wählen einen Gemeinderat mit einem Vorsteher an der Spitze, der 
seine Funktion je nach Grösse der Gemeinde hauptberuflich oder im Nebenamt ausübt. Die 
Gemeindebehörden besorgen selbstständig die anfallenden Geschäfte und verwalten das 
Gemeindevermögen. Gegen ihre Beschlüsse steht den Bürgern und Bürgerinnen die Möglich-
keit des Referendums offen. 

                                                

 

4 Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte, Internationaler Pakt über die wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Rechte, Übereinkommen über die Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der 
Frau, Konvention über die Rechte des Kindes, Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschli-
che und erniedrigende Behandlung oder Strafe sowie Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Form der Rassendiskriminierung. 
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1.3 Wirtschaftliche und politische Integration  

Liechtenstein verfolgt eine aktive Aussenpolitik, die gekennzeichnet ist durch das Ziel der 
Stärkung der staatlichen Souveränität und das Ziel der besserern politischen und wirtschaftli-
chen Integration auf internationaler und europäischer Ebene. Mit der Industrialisierung und 
der wirtschaftlichen Entwicklung, die in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts begonnen 
hat und bis heute fortdauert, wurde diese Integration schrittweise verwirklicht.  

Bereits 1960 wurde Liechtenstein über den Zollvertrag mit der Schweiz in die Europäische 
Freihandelsassoziation (European Free Trade Association, EFTA) integriert. 1991 trat es der 
EFTA als selbstständiges Mitglied bei. Es erfolgte 1975 der Beitritt zur Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und 1978 der Beitritt zum Europarat. 1990 
trat Liechtenstein den Vereinten Nationen und 1995 dem Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR) sowie der Welthandelsorganisation (WTO) bei.  

Heute unterhält Liechtenstein diplomatische Vertretungen bei den Vereinten Nationen in New 
York, bei der Europäischen Union in Brüssel sowie bei der EFTA, der UNO und der WTO in 
Genf, eine Ständige Vertretung beim Europarat in Strassburg und eine Ständige Mission bei 
der OSZE und bei der UNO in Wien. Bilaterale Botschaften wurden in Bern, Berlin, Brüssel, 
Washington und Wien sowie beim Heiligen Stuhl errichtet.   

1.4 Wirtschaft  

Wirtschaftsraum 
Seit In-Kraft-Treten des Zollvertrags im Jahre 1924 bildet Liechtenstein mit der Schweiz 
einen gemeinsamen Wirtschaftsraum. Die Grenze zwischen den beiden Staaten ist offen, die 
Grenze zu Österreich wird von der Schweizer Grenzwacht kontrolliert. Auf Grund des 
Währungsvertrags mit der Schweiz gilt in Liechtenstein der Schweizer Franken als Währung. 
Wie bereits erwähnt, nimmt Liechtenstein zudem seit 1995 am Europäischen Wirtschaftsraum 
teil, in welchem es zusammen mit den EU-Mitgliedsländern sowie Norwegen und Island 
einen einheitlichen Binnenmarkt bildet. Nach der Erweiterung durch die zehn neuen EU-
Staaten umfasst der EWR seit dem 1. Mai 2004 insgesamt 28 Mitgliedsstaaten.  

Wirtschaftsstruktur 
Liechtenstein ist ein moderner Industrie- und Dienstleistungsstaat mit weltweiten Verbindun-
gen. Die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolgs in den vergangenen Jahrzehnten waren 
günstige Rahmenbedingungen durch ein liberales Wirtschaftsrecht. In Liechtenstein ist zudem 
ein hochproduktiver, global ausgerichteter industrieller Sektor angesiedelt, der circa 40 
Prozent zur gesamten Wertschöpfung des Landes (Bruttoinlandprodukt) beiträgt. Zudem 
verfügt es über gut ausgebaute Dienstleistungsunternehmen, speziell auf dem Finanzsektor 
mit Rechtsberatung, Treuhandwesen und Banken. Das Land geniesst weltweit den Ruf eines 
modernen Finanzplatzes mit erstklassigem Know-how. Die Finanzdienstleistungen und die 
allgemeinen Dienstleistungen erarbeiteten 1999 zusammen 54 Prozent der Wertschöpfung des 
Landes (Bruttoinlandprodukt). Liechtenstein gehört zu den am stärksten industrialisierten 
Ländern der Welt. Diese breite Diversifikation war und ist der Schlüssel für das kontinuierli-
che und krisenresistente Wachstum der liechtensteinischen Wirtschaft.  
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Beschäftigungsstruktur 
Die Kleinheit Liechtensteins und der anhaltende wirtschaftliche Aufschwung bringen es mit 
sich, dass ein grosser Teil der Arbeitskräfte im Ausland rekrutiert werden muss und über die 
Landesgrenze pendelt (Grenzgänger). Ende 2004 waren 16 768 Personen mit Wohnsitz in 
Liechtenstein erwerbstätig, das sind knapp 50 Prozent der Wohnbevölkerung. Davon waren 
15 622 Personen in Liechtenstein und 1 146 Personen im Ausland beschäftigt. Zu den 15 622 
in Liechtenstein Beschäftigten kamen weitere 13 911 Arbeitskräfte aus dem angrenzenden 
Ausland als Grenzgänger hinzu, sodass Ende 2004 insgesamt 29 533 Personen in Liechten-
stein Arbeit fanden. Dies ist eine im Vergleich zur Gesamtbevölkerung von 34 600 sehr hohe 
Zahl.   

Die Landwirtschaft ist volkswirtschaftlich nicht mehr von grosser Bedeutung. Sie erfüllt aber 
immer noch wichtige Funktionen im Hinblick auf die Selbstversorgung in Krisenzeiten und in 
der Pflege und Erhaltung der Natur- und Kulturlandschaft. 1.3 Prozent aller in Liechtenstein 
Beschäftigten waren Ende 2004 noch im ersten Sektor beschäftigt. Obwohl der Dienstleis-
tungssektor (Handel, finanzielle Dienstleistungen, Gastgewerbe, Bildung etc.) kontinuierlich 
wächst und Ende 2004 54.5 Prozent der vollbeschäftigten Bevölkerung umfasste, besteht in 
Liechtenstein auch weiterhin ein aktiver und diversifizierter zweiter Sektor (Industrie, Hand-
werk, Baugewerbe etc.), in welchem 44.2 Prozent aller Vollbeschäftigten tätig sind.  

Arbeitslosigkeit 
Die Arbeitslosigkeit bewegt sich im internationalen Vergleich auf tiefem Niveau. Im 
August 2005 lag sie bei 2.6 Prozent, was 762 Personen entspricht.  

Inflationsrate 
Auf Grund der Wirtschafts- und Währungsunion mit der Schweiz wird die Inflationsrate 
durch das Jahresmittel zum Schweizerischen Landesindex der Konsumentenpreise ausge-
drückt. Die Inflationsrate belief sich im Jahr 2004 auf 0.8 Prozent.   

1.5 Allgemeiner gesetzlicher Rahmen, in welchem die Menschenrechte geschützt 
werden  

Grund- und Freiheitsrechte 
In der Verfassung des Fürstentums Liechtenstein ist eine Reihe von Grundrechten verankert. 
Namentlich sind dies das Recht auf freie Niederlassung und Vermögenserwerb, die persönli-
che Freiheit, das Hausrecht, der Schutz des Brief- und Schriftgeheimnisses, das Recht auf 
Verfahren vor einem ordentlichen Richter, die Unverletzlichkeit des Privateigentums, die 
Handels- und Gewerbefreiheit, die Glaubens- und Gewissensfreiheit, das Recht der freien 
Meinungsäusserung und die Pressefreiheit, das freie Vereins- und Versammlungsrecht, das 
Petitionsrecht und das Recht der Beschwerdeführung. Die Verfassung legt auch fest, dass alle 
Staatsangehörigen vor dem Gesetz gleichberechtigt sind und dass die Rechte der Angehörigen 
anderer Staaten durch Verträge und bei Fehlen solcher Verträge durch das Prinzip der Gegen-
seitigkeit (Gegenrecht) geregelt sind.  

Gerichtsbarkeit und internationale Rechtswege 
Wenn sich eine Person in ihren Grund- und Freiheitsrechten verletzt fühlt, steht ihr der Weg 
zum Gericht oder der Beschwerdeweg offen. Es kann unter anderem die Aufhebung einer 
Verwaltungs- oder Regierungsentscheidung, Schadenersatz oder Genugtuung für materiellen 
oder immateriellen Schaden gefordert werden. Dem Staatsgerichtshof steht es auch zu, 



 

8

 
geltendes Recht auf die Verfassungsmässigkeit zu überprüfen und allenfalls Gesetze oder 
Verordnungen oder Teile davon für ungültig zu erklären. In bestimmten Fällen ist zudem 
Beschwerde an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg möglich, da 
Liechtenstein seit 1982 Vertragsstaat der Europäischen Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 ist. Voraussetzung dafür ist, 
dass das Verfahren in Liechtenstein alle zuständigen Gerichtsinstanzen durchlaufen hat.  

Die Einhaltung der Bestimmungen der Europäischen Menschenrechtskonvention wird eben-
falls vom Liechtensteinischen Staatsgerichtshof überwacht.  

Mitgliedschaft Liechtensteins bei internationalen Menschenrechtsübereinkommen 
Liechtenstein hat als Mitglied der Vereinten Nationen und des Europarats verschiedene euro-
päische und internationale Abkommen zum Schutz der Menschenrechte ratifiziert. Es sind 
dies:   

 

Die Charta der Vereinten Nationen vom 16. Juni 1945 

 

Das Übereinkommen vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge mit 
Protokoll vom 31. Januar 1967 

 

Das Übereinkommen vom 21. Dezember 1965 zur Beseitigung jeder Form von 
Rassendiskriminierung  

 

Der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte vom 16. 
Dezember 1966 

 

Der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 16. Dezember 1966 

 

Das Fakultativprotokoll zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
vom 16. Dezember 1966  

 

Das zweite Fakultativprotokoll zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte zur Abschaffung der Todesstrafe vom 15. Dezember 1989 

 

Das Übereinkommen vom 18. Dezember 1979 zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau 

 

Das Übereinkommen über die Rechte des Kindes vom 20. November 1989 

 

Das Fakultativprotokoll vom 25. Mai 2000 zum Übereinkommen über die Rechte des 
Kindes betreffend die Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten 

 

Das Fakultativprotokoll zum Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau vom 6. Oktober 1999 

 

Das Übereinkommen vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, 
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe 

 

Das Statut des Europarats vom 5. Mai 1949 

 

Die Europäische Konvention der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 
1950 einschliesslich verschiedener Protokolle 

 

Das Europäische Übereinkommen vom 26. November 1987 gegen Folter und andere 
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grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe einschliesslich der 
Protokolle 1 und 2 

 
Das Europäische Rahmenabkommen vom 1. Februar 1995 über den Schutz der nationalen 
Minderheiten 

 
Die Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen vom 5. November 1995 

 
Das Europäische Übereinkommen vom 5. März 1996 über die an den Verfahren vor dem 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte teilnehmenden Personen 

 

Das Römer Statut des Internationalen Strafgerichtshofs vom 17. Juli 1998  

Umsetzung internationaler Übereinkommen 
Bei der Umsetzung internationaler Menschenrechtsübereinkommen hält sich Liechtenstein an 
den Grundsatz, dass die vertraglichen Vereinbarungen nur eingegangen werden, wenn sie 
auch eingehalten werden können. Ein ratifiziertes Abkommen wird vom Datum des In-Kraft-
Tretens an Teil des nationalen Rechts, ohne dass dazu ein spezielles Gesetz geschaffen 
werden müsste, sofern die Bestimmungen des Abkommens spezifisch genug sind, um als 
Entscheidungsgrundlage zu dienen.   

Nationale Informationspolitik im Bereich der Menschenrechtsübereinkommen 
Alle Gesetze und somit auch praktisch alle internationalen Vereinbarungen werden im Land-
tag behandelt und müssen im Liechtensteinischen Landesgesetzblatt (LGBl.) publiziert 
werden. Ihr In-Kraft-Treten wird zudem in den Landeszeitungen veröffentlicht. Alle Rechts-
akte sind der Öffentlichkeit zugänglich. Der vollständige Text kann entweder bei der Regie-
rungskanzlei erworben oder im Internet eingesehen werden.   

Die neue Internetpräsentation des Landes Liechtenstein und seiner Behörden wurde im 
Dezember 2003 aufgeschaltet. Auf dem neuen Portal (www.liechtenstein.li) sind sämtliche für 
Liechtenstein gültigen internationalen Menschenrechtsabkommen abrufbar. Ebenfalls 
zugänglich sind alle von Liechtenstein unterbreiteten Länderberichte sowie die Empfehlungen 
der Menschenrechtsausschüsse und Überwachungsorgane.   

2 Massnahmen zur Umsetzung der CERD-Empfehlungen an 
Liechtenstein vom 21.05.2002 (CERD/C/60/CO/7)  

Im Juni 2002 errichtete die Regierung eine ämterübergreifende Arbeitsgruppe für einen Nati-
onalen Aktionsplan gegen Rassismus, mit dem Ziel, die Empfehlungen des UNO-Ausschus-
ses CERD zum ersten Länderbericht über Liechtenstein, die Empfehlungen der Europäischen 
Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI) zum zweiten Bericht betreffend Liech-
tenstein sowie die Bestimmungen des Aktionsprogramms von Durban vom September 2001 
umzusetzen. Diese Arbeitsgruppe erhielt am 24. Mai 2005 das zusätzliche Mandat Antise-
mitismus und wurde am 17. August 2005 in Arbeitsgruppe gegen Rassismus, Antisemitis-
mus und Fremdenfeindlichkeit (im Folgenden Arbeitsgruppe ) umbenannt (siehe auch 
Punkt 2.5, Informationen über den Nationalen Aktionsplan gegen Rassismus und über weitere 
Aktivitäten zur Umsetzung der Erklärung und des Aktionsplans von Durban). Die Aktivitäten 

http://www.liechtenstein.li
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der Arbeitsgruppe sind im Internet unter Kapitel Aussenpolitik, Rubrik Menschenrechte 
detailliert aufgeführt.   

2.1 Ausbildung von Staatsbeamten (law enforcement officers) hinsichtlich Rassismus-
prävention und Rassismusbekämpfung (Paragraph 9)  

Die von der Regierung eingesetzte Arbeitsgruppe führte in Zusammenarbeit mit der Landes-
polizei im Oktober 2002 einen Ausbildungsblock zum Thema Menschenrechte und 
Rassismusbekämpfung bei den Polizeiaspiranten durch. Ab 2003 wurde dieses Thema in die 
allgemeine Polizeiausbildung integriert. Im Verlauf von 2003 initiierte die Arbeitsgruppe 
Vorträge und Diskussionen über die Einhaltung der Menschenrechte und die Verhinderung 
von Rassendiskriminierung im Amt für Soziale Dienste und in der Kriminalpolizei. Die 
Amtsleiterkonferenz und die Schulleiterkonferenz wurden über die Aktivitäten der Arbeits-
gruppe informiert und um Kooperation gebeten. Im Jahr 2004 und 2005 wurde bei den Lehr-
lingen der Landesverwaltung eine Sensibilisierungsveranstaltung mit einem Experten in inter-
kultureller Konfliktbewältigung zum Thema Rassismus initiiert und mitfinanziert. Zur 
gleichen Zeit wurde innerhalb der Landesverwaltung ein Seminar zum Thema Interkulturelle 
Kommunikation organisiert und mitfinanziert, welches auf Grund der hohen Nachfrage zwei 
Mal angeboten wurde. Sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ausländer- und Pass-
amts wurden zur Teilnahme an diesem Seminar verpflichtet. Im Jahr 2005 wurden die Akti-
vitäten der Arbeitsgruppe ausserdem in der Zeitschrift für das Personal der Liechtensteini-
schen Landesverwaltung vorgestellt und alle Amtsstellen wurden aufgefordert, bei Fragen im 
Zusammenhang mit der Thematik Rassismus Kontakt mit der Arbeitsgruppe aufzunehmen.   

2.2 Weiterführung und Ausweitung der staatlichen Unterstützung von Nichtregierungs-
organisationen bei ihren Bemühungen um die Integration von Ausländerinnen und 
Ausländern in die Gesellschaft (Paragraph 10)  

Im Jahre 2003 wurde unter Mitwirkung von Behördenvertreterinnen und -vertretern eine 
Podiumsdiskussion über Integrationspolitik mit Integrationsbeauftragten aus der Schweiz 
(Basel und St. Gallen) und Deutschland (Nordrhein-Westfalen) durchgeführt. In der benach-
barten österreichischen Stadt Dornbirn wurde ein Integrationsleitbild erstellt, welches Grund-
lage einer Empfehlung für ein solches Leitbild in Liechtenstein war. Eine Bedarfsanalyse und 
eine Empfehlung für ein solches Leitbild wurde vom Amt für Soziale Dienste entworfen. 
Im Jahre 2004 führte der Regierungschef zwei Roundtable Diskussionen mit Vertreterinnen 
und Vertretern von Ausländervereinigungen, bei welchen er ihre Bedürfnisse und Wünsche 
entgegen nahm.  
Ein privates Filmprojekt, welches einen Beitrag zur Integration und zur Kulturvermittlung in 
der multikulturell zusammengesetzten liechtensteinischen Wohnbevölkerung leistet, wurde 
2004 durch die Arbeitsgruppe mit finanziellen Mitteln der Regierung unterstützt. 
Ausserdem unterstützte die Arbeitsgruppe mit finanziellen Mitteln der Regierung die Über-
setzung von Fragebögen des liechtensteinischen Schulamtes zur Gewinnung differenzierter 
Erkenntnisse über das Bedürfnis zusätzlicher ausserhäuslicher Betreuung und Unterstützungs-
strukturen in Familien auf italienisch, spanisch, türkisch, serbokroatisch, portugiesisch und 
albanisch. Somit wurde der Einbezug von fremdsprachigen Familien in Liechtenstein in diese 
Umfrage ermöglicht. Damit wurde nicht nur ein weiterer Beitrag zur Integration von Auslän-
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derinnen und Ausländern geleistet, sondern auch die Verbesserung der Datenlage im Bereich 
Bildung unterstützt.  
Im Jahr 2005 wurde auf Empfehlung des UNO-Ausschusses CERD und der Kommission des 
Europarates ECRI eine Stabsstelle für Chancengleichheit geschaffen. Dies geschah durch die 
Erweiterung der schon bestehenden Stabsstelle Gleichstellungsbüro. Gleichzeitig wurde im 
Hinblick auf die Gesamtkoordination eine Kommission für Chancengleichheit ins Leben 
gerufen. Die Kommission hat die wesentliche Aufgabe, die Strategie festzulegen, übergrei-
fende gemeinsame Lösungen zu erarbeiten und sicherzustellen, dass die beschlossenen Mass-
nahmen umgesetzt und die notwendigen finanziellen Mittel dafür zur Verfügung gestellt 
werden. Die Stabsstelle für Chancengleichheit arbeitet vor allem in den Bereichen der Gleich-
stellung von Mann und Frau, der Behinderung, der sexuellen Benachteiligung und sexuellen 
Orientierung, aber auch der Migration und Integration von Ausländerinnen und Ausländern. 
Sie arbeitet in der nächsten Zeit an folgenden Integrationsprojekten:  

 

Integrationsbild 

 

Förderung der Sprachkompetenz durch Bestandesaufnahme und Aktualisierung der 
Sprachkursangebote für Migrantinnen und Migranten 

 

Gründung einer Vernetzungsplattform   

2.3 Finanzierung von Lehrpersonal und Lehrmaterial für Kurse über Sprache und 
Kultur des Herkunftslandes ausländischer Personen (Paragraph 11)  

Die von der öffentlichen Hand unterstützte Stiftung Erwachsenenbildung finanziert Sprach-
kurse für fremdsprachige Personen, insbesondere für Frauen, welche vom privaten Verein für 
Interkulturelle Bildung (ViB) durchgeführt werden. Der ViB will sich als Plattform für 
Ausländervereinigungen zur Durchführung interkultureller Veranstaltungen etablieren und bot 
im Herbst 2005 entwicklungspsychologische Kurse für türkische Frauen in türkischer Sprache 
an. Eine Finanzierung der Ausbildung türkischer Spielgruppenleiterinnen für zweisprachige 
Spielgruppen sowie weiterer Projekte des ViB durch die Arbeitsgruppe mit finanziellen 
Mitteln der Regierung wird derzeit geprüft.    

2.4 Fehlende statistische Daten (Paragraph 12, 13 und 14)  

Der UNO-Ausschuss CERD bemängelt in seinen Empfehlungen die fehlenden Informationen 
über die Anzahl Flüchtlingskinder und Kinder von Asylsuchenden, welche die Schulen und 
insbesondere die Intensivdeutschkurse an den Schulen besuchen (Paragraph 12), weiters 
fehlende Informationen über Fälle von Diskriminierung bei der Wohnungssuche und über den 
Zugang der ausländischen Bevölkerung zum System der Sozialen Sicherheit und zum 
Gesundheitswesen (Paragraph 13). Deshalb wurde von der Arbeitsgruppe 2004 beschlossen, 
bestehende, auch nicht repräsentative Daten in den besonders sensiblen Bereichen Bildung, 
Wohnen, Arbeit, Gesundheit und soziale Sicherheit zusammenzutragen. Zudem wurde 2004 
ein zweijähriger Forschungsauftrag an das Liechtenstein-Institut vergeben, in welchem bis 
Ende 2005 Defizite in der Datenlage identifiziert werden sollen. Des weiteren beinhaltet der 
Forschungsauftrag, Empfehlungen für zukünftige systematische Erhebungen und Auswertun-
gen zu formulieren, damit gezielte Gegenmassnahmen geschaffen werden können. Die beste-
henden Datenpools sollen ausserdem hinsichtlich möglicher Diskriminierungen von Personen 
oder Gruppen auf Grund ihrer Hautfarbe, Herkunft, Nationalität, Religion, Sprache oder ande-
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rer kultureller Eigenschaften analysiert werden. Auf der Basis der Forschungsergebnisse 
sollen in den Folgejahren entsprechende Massnahmen eingeleitet werden.   

2.5 Informationen über den Nationalen Aktionsplan gegen Rassismus und über weitere 
Aktivitäten zur Umsetzung der Erklärung und des Aktionsprogramms von Durban 
(Paragraph 15)  

Der von der Regierung am 4. Februar 2003 verabschiedete Nationale Aktionsplan gegen 
Rassismus enthält folgende inhaltliche Schwerpunkte:  

Sensibilisierung der Bevölkerung: Im Rahmen des Nationalen Aktionsplans gegen Rassismus 
wurden im Jahr 2003 alle offiziellen Dokumente, welche im Zusammenhang mit Rassismus-
bekämpfung in Liechtenstein relevant sind sowie die entsprechenden völkerrechtlichen 
Verträge auf dem offiziellen Internetportal Liechtensteins veröffentlicht (vgl. Punkt 2.6). Im 
Jahr 2004 wurde ein Seminar mit Medienschaffenden zum Thema Die Rolle der Medien bei 
der Vorbeugung und Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung durchgeführt. Unter 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern befanden sich sowohl Journalistinnen und Journalisten 
der Landeszeitungen als auch freischaffende Journalistinnen und Journalisten sowie Medien-
verantwortliche, Mitarbeiterinnen des Presse- und Informationsamts und Mitarbeiterinnen der 
Stabsstelle für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Anfangs 2005 wurde im Rahmen 
des Nationalen Aktionsplans gegen Rassismus ein Roundtable Gesundheit durchgeführt. 
Ziel des Roundtable war die Abklärung von Bedürfnis- und Problemlagen von Auslän-
der/innen und Minderheiten im liechtensteinischen Gesundheitswesen sowie die Feststellung 
von Handlungsbedarf und die Ausarbeitung von Lösungsansätzen. Auf der Basis der Ergeb-
nisse dieses Roundtables sind konkrete Massnahmen in Ausarbeitung bzw. bereits eingeleitet 
worden.  

Dokumentation: Ebenfalls Teil des Aktionsplans ist eine laufend aktualisierte und umfassende 
Dokumentation zum Thema Rassismusbekämpfung, Integration, Ausländerpolitik und weite-
ren verwandten Themen, u.a. auch nationale Aktionspläne anderer Staaten.   

Umsetzung der Anti-Rassismus-Gesetzgebung:

 

Auch wird die Umsetzung der Anti-Rassis-
mus Gesetzgebung anhand der Straffälle unter §283 Strafgesetzbuch erfasst. Folgende Fälle 
sind dokumentiert: In den Jahren 2002 kam es zu einem Urteil unter § 283. Eine dunkelhäu-
tige Frau in einem Lebensmittelgeschäft in Schaan wurde rassistisch beschimpft. Die Täterin 
wurde zu einer Geldstrafe und zu drei Jahren Probezeit verurteilt. In den Jahren 2003 und 
2004 ist kein Urteil aktenkundig. Bis Ende 2005 wird mit einem zweiten Urteil unter § 283 
gerechnet: Einer jugendlichen Person wird vorgeworfen, Musik mit rechtsradikalen Texten so 
laut zu hören, dass sie im Wohnquartier gut verständlich und in ihrer Wohnung Parapherna-
lien so zu platzieren, dass sie für die Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers gut sichtbar 
sind.  

Rechtsradikalismus: Im Juli 2003 hat die Regierung eine Gewaltschutzkommission (GSK) 
unter dem Vorsitz der Landespolizei ins Leben gerufen, deren Aufgabe es u.a. ist, die Situa-
tion im Bereich rechter Gewalt in Liechtenstein zu beobachten, zu dokumentieren und früh-
zeitig auf gefährliche Entwicklungen in diesem Bereich hinzuweisen.   
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Zur Aufarbeitung der Geschichte Liechtensteins im Zweiten Weltkrieg

 
bestellte die Regie-

rung am 22. Mai 2001 aufgrund diverser Anregungen und in der Öffentlichkeit aufgeworfener 
Fragen eine Unabhängige Historikerkommission. Die Kommission wurde beauftragt, Fragen 
zur Rolle Liechtensteins im Zweiten Weltkrieg vertieft abzuklären. Gleichzeitig setzte die 
Regierung einen Beratungs- und Koordinierungsausschuss ein, welcher die Regierung in allen 
in diesem Zusammenhang auftauchenden Fragen, insbesondere im Bereich der Innen- und 
Aussenpolitik, der Öffentlichkeitsarbeit und der Konsequenzen aus der Arbeit der Historiker-
kommission zu beraten hatte. Nach knapp vierjähriger Tätigkeit hat die Unabhängige Histori-
kerkommission Liechtenstein Zweiter Weltkrieg nun 2005 ihren Schlussbericht zu den For-
schungsarbeiten über die Rolle Liechtensteins im Zweiten Weltkrieg vorgelegt. Ergänzt wird 
der Schlussbericht mit einzelnen Studien zu Sonderthemen. Eine rund 40-seitige Zusammen-
fassung des Schlussberichts sowie die Schlussfolgerungen der Regierung sind im Internet 
unter www.liechtenstein.li/Staat/Regierung/UnabhängigeHistorikerkommission

 

abrufbar. 
Zudem wurden der gesamte mehrere hundert Seiten umfassende Schlussbericht und die Ein-
zelstudien in Buchform publiziert. Die Buchpräsentation fand am 18. Oktober 2005 statt.  

Im Mai 2005 hat die Regierung in Folge des Schlussberichts der Unabhängigen Historiker-
kommission einen umfangreichen Katalog von Massnahmen verabschiedet, die sich einerseits 
auf Aktivitäten nach innen, bzw. im Lande selbst, andererseits auf Aktivitäten nach aussen 
beziehen.  

Aktivitäten nach innen:

  

Die Arbeitsgruppe gegen Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit wurde 
mit der Federführung bei der Koordination der nachstehenden Beschlüsse beauftragt 
(siehe auch Punkt 2, Massnahmen zur Umsetzung der CERD-Empfehlungen). 

 

Das Schulamt wurde beauftragt, im Zusammenhang mit der künftigen Gestaltung des 
Holocaust-Gedenktages vom 27. Januar an den Schulen entsprechende Vorschläge zu 
Handen der Regierung auszuarbeiten. 

 

Es wurde eine Einführung eines jährlichen öffentlichen Holocaust-Gedenktages in 
Liechtenstein am 27. Januar beschlossen, damit der Gedenktag auch verstärkt ins öf-
fentliche Bewusstsein gelangt. 

 

Das Ressort Äusseres wurde beauftragt, auf internationaler Ebene 
Unterstützungsaktivitäten gezielt zur Bekämpfung des Antisemitismus weiterzuver-
folgen. 

 

Besondere Aufmerksamkeit soll dem Bereich der schulischen Erziehung gewidmet 
werden, im Speziellen zur Erinnerung an den Holocaust im Rahmen der Gestaltung 
des Unterrichts. 

 

Es wurde die Fortsetzung des Buchs Brücken zur Vergangenheit unter Berücksichti-
gung der Ereignisse im 20. Jahrhundert in die Wege geleitet. Dabei sollen gerade auch 
die neuesten Forschungsarbeiten zur liechtensteinischen Zeitgeschichte einbezogen 
werden. 

 

Das Ressort Bildung wurde beauftragt, bezüglich der Herausgabe eines Quellenbands 
zur Geschichte der Dreissiger- und Vierzigerjahre des 20. Jahrhunderts das weitere 
Vorgehen in die Wege zu leiten. 

 

Ebenso sollen über das Ressort Bildung von Historikern und Forschern definierte kon-
krete Untersuchungsgegenstände geprüft werden, die einer vertieften Untersuchung 
unterzogen werden sollten.  

Aktivitäten nach aussen:

  

Die Regierung hatte im Bericht und in der Stellungnahme zu den Ergebnissen der 
Unabhängigen Historikerkommission Liechtenstein im Zweiten Weltkrieg festgehal-

http://www.liechtenstein.li/Staat/Regierung/Unabh�ngigeHistorikerkommission
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ten, dass sie die Ergebnisse der Untersuchung mitgrossem Respekt und im Geist der 
gemeinsamen Verantwortung entgegen genommen hat. Diese Haltung soll auch weg-
leitend für die Projekte sein, die insbesondere nach aussen wirksam sein und auch als 
Aufruf an die gesellschaftlichen Kreise im Lande, ihren Beitrag zu leisten, verstanden 
werden sollen. Die Regierung nahm daher in Aussicht, vorbehaltlich der Zustimmung 
des Landtags, zwei Projekte in Israel finanziell zu unterstützen, die der Erinnerung des 
Holocaust und der friedlichen Zusammenarbeit gewidmet werden sollen.   

2.6 Allgemeine Verbreitung des Konventionstexts und der Abschliessenden 
Bemerkungen von CERD unter der liechtensteinischen Bevölkerung, in der 
Landesverwaltung und bei den Gerichten und der Staatsanwaltschaft (Paragraph 
16 und 17)  

Auf dem offiziellen Internetportal Liechtensteins wurde unter der Rubrik Aussenpolitik, 
Menschenrechte das Kapitel Rassismusbekämpfung eingeführt. Folgende Texte im 
Zusammenhang mit der liechtensteinischen Politik gegen Rassismus wurden veröffentlicht:   

 

Das UNO-Übereinkommen gegen Rassismus von 1965 

 

Der erste Rassismusbericht Liechtensteins an die UNO von 2001 

 

Die Empfehlungen des UNO-Überwachungsausschusses CERD an Liechtenstein 
vom 22. März 2002 

 

Die UNO-Weltkonferenz gegen Rassismus von 2001 

 

Liechtensteinische Teilnahme an der Weltkonferenz gegen Rassismus (Rede von 
Regierungsrat Dr. Ernst Walch) 

 

Der Nationale Aktionsplan gegen Rassismus für Liechtenstein für 2003 

 

2007 und 
die Arbeitsgruppe der Regierung, welche für die Umsetzung des Aktionsplans ver-
antwortlich ist 

 

Die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI) 

 

Der zweite Länderbericht der ECRI über Liechtenstein vom 22. Juni 2002  

Damit wurde der Zugang zu zentralen Dokumenten und Materialien über internationale und 
liechtensteinische Strategien im Kampf gegen Rassismus für die interessierte Zivilgesellschaft 
ermöglicht. Die Aufschaltung der Texte erfolgte anlässlich des Internationalen Tags gegen 
Rassismus am 21. März 2003 und wurde begleitet von entsprechender Öffentlichkeitsarbeit in 
den Landeszeitungen.  

Seit Bestehen des Nationalen Aktionsplans gegen Rassismus wird jeweils anlässlich des In-
ternationalen Tags gegen Rassismus in allen Landeszeitungen auf den globalen, völkerrechtli-
chen Kontext und die nationalen Massnahmen zur Prävention und Bekämpfung von Rassis-
mus hingewiesen.   

2.7 Einbindung der Zivilgesellschaft und der Behörden in diesen Bericht 
(Paragraph 18)  

Der vorliegende Bericht wurde in der ämterübergreifenden Arbeitsgruppe gegen Rassismus, 
Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit erarbeitet. Dieser Bericht wurde auf Empfehlung 
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des UNO-Ausschusses CERD zur Stellungnahme der NGO-Gruppe Integration

 
und dem 

Verein für Interkulturelle Bildung (ViB) unterbreitet. Die Stellungnahmen sind diesem 
Bericht beigelegt.       

Beilage:

  

- Stellungnahme des Vereins für interkulturelle Bildung (ViB) vom 30. Oktober 2005 
- Stellungnahme der NGO-Gruppe Integration  vom 27. Oktober 2005 mit vorläufigem  
  Bericht der NGO     


